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Für Bayern (aus der LDO, §27):

"(4) 1Die Schulleiterin oder der Schulleiter sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der
schriftlichen Aufgaben über das ganze Schuljahr sowie für die Angemessenheit der
Aufgabenstellung und der Benotung durch die Lehrkräfte. 2Hält die Schulleiterin oder der
Schulleiter die Änderung einer Note für erforderlich, ohne ein Einverständnis mit der
Lehrkraft hierüber erzielen zu können, so entscheidet die Lehrerkonferenz. 3Stellt
sie bzw. er nach Rücksprache mit der Lehrkraft und gegebenenfalls mit der
Fachbetreuerin oder dem Fachbetreuer bzw. der Fachschaftsleiterin oder dem
Fachschaftsleiter der Schule fest, dass die Anforderungen in einer Schulaufgabe,
Kurzarbeit, Probearbeit oder Stegreifaufgabe für die Jahrgangsstufe nicht
angemessen waren oder der Lehrstoff nicht genügend vorbereitet war, so kann sie
bzw. er die Aufgabe für ungültig erklären und die Anfertigung einer neuen anordnen
."
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